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Tagesordnung 

Kommunale Klassenrichtzahl 
 
Beschlussvorschlag 

Die kommunale Klassenrichtzahl wird für das Schuljahr 2014/2015 auf 10 festgelegt. 
 
Die Verteilung erfolgt auf folgende Standorte: 
 
Katholische Grundschule: 3 Klassen 
Evangelische Grundschule: 2 Klassen 
Gemeinschaftsgrundschule: 1 Klasse 
Kath. Grundschule Merl:  3 Klassen 
KGS Teilstandort Altendorf:  1 Klasse 
 
Begründung 

Nach § 6 a der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz vom 13.05.2013 legt der 
Schulträger zum 15. Januar eines Jahres die kommunale Klassenrichtzahl fest. Diese kommunale 
Klassenrichtzahl ist die Höchstzahl der im Gebiet eines Schulträgers zu bildenden 
Eingangsklassen. Als Eingangsklassen werden alle Klassen gezählt, die Schulneulinge aufnehmen 
(auch jahrgangsübergreifende Klassen).  
Der Schulträger entscheidet anhand der Gesamtzahl der Eingangsklassen, an welchen Standorten 
wie viele Eingangsklassen gebildet werden. 
 
Die Berechnung erfolgt folgendermaßen: 
 
Gesamtschülerzahl in den Eingangsklassen dividiert durch 23  
und mit Quotienten von 
 
 
 



 <= 15 auf die nächste Zahl aufrunden, 
 >   15 und <=30 kaufmännisch runden, 
 >   30 und < 60 auf die nächste ganze Zahl abrunden, 
 >= 60 auf die nächste ganze Zahl abrunden und das Ergebnis um 1  
       vermindern 
 
 
Für Meckenheim bedeutet dies für das Schuljahr 2014/2015: 
 

Schule Anzahl Neu-
anmeldungen

 Schüler anderer 
Altersstufen bei 

jahrgangsübergreifenden 
Klassen 

Gesamt 

KGS Meckenheim 68 0 68 
EGS Meckenheim 44 0 44 
GGS Merl 15 0 15 
KGS Merl 56 0 56 
KGS Teilstandort Altendorf 16 25 41 
   224 
    
    
Gesamtzahl 224   
Dividiert durch 23 9,739130435   
aufgerundet auf nächste Zahl 10   
    
 
Anmerkung Schülerzahl KGS Teilstandort Altendorf: 
Bei jahrgangsgemischten Eingangsklassen sind alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassen –
auch aus den anderen Jahrgängen- mit zu zählen. 
 
Es können somit max. 10 Eingangsklassen in Meckenheim gebildet werden. Diese sollen wie folgt 
verteilt werden: 
 

Schule 

Anzahl 
Eingangs-

klassen  

Durchschnittliche. 
Anzahl  

Schüler/Klasse 

KGS Meckenheim 3  23 
EGS Meckenheim 2  22 
GGS Merl 1  15 
KGS Merl 3  19 
KGS Teilstandort Altendorf 1    
 10   
    
    
    

Klassenfrequenzhöchstwert   
Bandbreite   

alt:   18-30  Schüler* pro Klasse   
neu: 15-29  Schüler  pro Klasse   



 

Klassenbildungsregeln: 

Festlegung neuer Unter- und Obergrenzen : 

1 Klasse      bis 29       
2 Klassen bei 30 –   56 d.h. 15 bis 28 Schüler je Klasse  
3 Klassen bei 57 –   81 d.h. 19 bis  27 Schüler je Klasse 
4 Klassen bei 82 – 104 d.h. 20/21 bis 26 Schüler je Klasse 
 
 
 
Meckenheim, den 15.10.2013 
 
 
 
Desiree Hahnenberg  Frau Susanne Zwicker 
Sachbearbeiterin  Leiterin 
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